
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

AWO Pflegedienste GmbH

Bütteler Str. 1 ,27568 Bremerhaven

wird folgende

Vereinbarung nach $ 76 Abs. 1 SGB Xll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Betreuungsleistungen in Pflege-Wohngemein-
schaften, welche ein ambulantes Leistungsangebot für Personen mit Unterstützungs-
bedarf, die nicht in der eigenen Häuslichkeit verbleiben können, darstellt. Es handelt

sich um ein, die häusliche Pflege nach $ 36 SGB Xl ergänzendes Angebot, das dazu
dient dem Grundsatz ,,ambulant vor stationär" Rechnung zu tragen'

1.2

2. Zielgruppe

2.1 Das Leistungsangebot des Einrichtungsträgers stellt eine ambulante Wohnform als Al-
ternative zu r vol lstatio nä ren Pflegeversorg un g d ar.

2.2 Der Berechnung der Vergütungen liegt eine Kapazität von 8 Plätzen pro Wohngemein-

schaft bei 3 Wohngemeinschaften in einem Hause zugrunde.

2.3 Zur Zielgruppe gehören nach dem SGB Xl pflegebedürftige Personen mit einem festge-

stellten Pflegegrad von mindestens 2, die einen umfassenden Pflege- und Betreuungs-

bedarf haben und bei denen die Sicherstellung der notwendigen Versorgung in der ei-
genen Häuslichkeit nicht länger möglich ist.

Rechtsgrundlage für diese Betreuungsleistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege ist

S 64b SGB Xll. Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der

Leistung, ihrer Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des
Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetzes Anwendung.
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3. Leistung

3.1 Die Betreuungsleistungen beinhalten insbesondere
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eine 24-stündige Präsenz, diese beinhaltet eine Tagespräsenz in der Zeit von 7:00

bis 21:00 Uhr und im Sinne einer Nachtwache eine nächtliche Präsenz in der Zeit von

21:00 bis 7:00 Uhr für alle 3 Wohngemeinschaften zusammen,
die Vor- und Zubereitung von gemeinschaftlichen Mahlzeiten,
die Erstellung eines gemeinschaftlichen Einkaufs- und Speiseplans,
die Unterstützung bei Alltagsaktivitäten sowie
die Strukturierung von Tagesabläufen, Planung und lnitiierung von gemeinschaftli-

chen Aktivitäten.

Der Einrichtungsträger verpflichtet sich zur Sicherung der:

Strukturqualität: Betreuung der Bewohner:innen auf Basis eines Konzeptes und Vor-

liegen eines Betreuungsvertrages, regelmäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte
Fort- und Weiterbildung
Prozessqualität: Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung des indi-

viduellen Hilfeplanes mit Dokumentation
Ergebnisqualität: Regelmäßige Reflexion und ggf. Umsetzung von Maßnahmen, die

den Grad der Zufriedenheit der Bewohner:innen steigert

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4. Personalbemessung

Für diese Betreuungsleistungen richtet sich die Personalausstattung nach der erforderlichen

24-stünd igen Anwesenheit einer für die Leistungserbringung q ualifizierten Person.

5. Vergütungsvereinbarung

S.1 Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 3 wird folgende Vergütung pro Leistungs-
empfänger und Leistungstag vereinbart:

€97,26

5.2 Die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des oben genannten Entgeltes ist eine

durchschnittliche Kapazität von bis zu 24 Bewohner:innen.

5.3 Die Vergütung ist bei einer vorübergehenden Abwesenheit von bis zu 14 Kalenderta-
gen ungeküzt abrechenbar.

6. Vereinbarungszeitraum

6.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.09.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

16 Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

6.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 6.1. genannten Min-

destlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wo-

chen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens
3 Monaten gekündigt werden.
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7. Prüfungsvereinbarung

7.1 lm Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der

Leistung nach g 78 SGB Xll sind geeignete Prüfungsunterlagen (Belegungsnachweis,

Personalnachweis mit Aussagen zur Fort- und Weiterbildungsangeboten, Darstellung

der gemeinschaftlich durchgeführten Unternehmungen u.A.) Oei der Senatorin für Ar-

beit, Soziales, Jugend und lntegration einzureichen.

7.2 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität
und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem

Sozialhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung not-

wendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage erfor-

derliche Auskünfte.

8. Sonstiges

Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen
ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine

wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahekommt. lm

übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen im Oktober 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag


